
In der Regierungserklärung vom
18. Dezember 1990 hatte sich

die derzeitige große Koalition
(SPÖ, ÖVP) vorgenommen, den
»Strafvollzug im Lichte der Eu-
ropäischen Strafvollzugsgrundsätze
zeitgemäß neu zu gestalten.« Die-
ses Vorhaben wurde dabei nicht
etwa mit einem vorsichtig zurück-
haltenden »soll« oder »wird ange-
strebt« angekündigt, sondern mit
einem imperativen »ist«. Das Be-
wußtsein eines Handlungsbedarfs
war also offenbar gegeben. Knapp
drei Jahre später, am 21. Oktober
1993, wurde nun eine Strafvoll-
zugsnovelle 1993 vom Plenum des
Nationalrats beschlossen. Am 1.
Januar 1994 ist sie in Kraft getre-
ten. Wurde das hochgesteckte Ziel
erreicht?

Vielleicht ist die Frage so nicht
ganz richtig gestellt. Auch und ge-
rade im Strafvollzug kann es kein
Ziel im Sinne eines ein für allemal
gültigen und zu bewahrenden Stan-
dards geben. Die Parallelaktion der
totalen Institution hat sich vielmehr
an dem, was draußen, im freien Le-
ben, vor sich geht, zu orientieren.
Damit sind Veränderungen der all-
gemeinen Lebensverhältnisse eben-
so gemeint wie rechtliche Entwick-
lungen, hier insbesondere ein neues
Grundrechtsverständnis. (Nicht von
ungefähr steht am Beginn jener
Punkte der Europäischen Strafvoll-
zugsgrundsätze, die sich mit den
Behandlungszielen und Vollzugs-
formen beschäftigen, der Satz:
»Die Freiheitsstrafe ist allein durch
den Entzug der Freiheit eine Strafe
an sich.« Weitergedacht heißt das
auch, daß der Entzug der Freiheit
im Falle der Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe grundsätzlich die
einzige durch das Urteil legitimier-

te Sanktion darstellt. Darüber hin-
ausgehende in Grundrechtspositio-
nen eingreifende Beschränkungen
der Lebensführung können nicht
einfach im Sinne einer abgeleiteten
Rechtfertigung als dem »Wesen
des Strafvollzugs« inhärent abge-
tan werden, sondern müssen sich
die Nagelprobe der jeweiligen
Grundrechtskonformität gefallen
lassen.)

Die Novelle setzt in beiden Be-
reichen an. Ein Beispiel für den
ersteren ist die Neuregelung der
Arbeitsvergütung der Strafgefange-
nen, in Verbindung mit der Einbe-
ziehung der Strafgefangenen in die
Arbeitslosenversicherung einer der
Kernpunkte der Reform.. Bisher
war die Valorisierung der Arbeits-
vergütung an die Entwicklung des
Lebenshaltungskostenindex gebun-
den und blieb damit kontinuierlich
hinter der Reallohnentwicklung
zurück; die Differenz zwischen den
ohnehin bescheidenen Verdienst-
möglichkeiten eines Strafgefange-
nen und jenen am freien Arbeits-
markt wurde immer größer. Seit
1.1.1994 orientiert sich die Arbeits-
vergütung der Strafgefangenen an
einem Kollektivvertragslohn (und
zwar an dem der Metallhilfsarbei-
ter) und ist an dessen Entwicklung
gebunden.

Wie schon aus der auch im Ge-
setzestext verwendeten Formulie-
rung, daß sich die Höhe der Ar-
beitsvergütung der Strafgefangenen
am Kollektivvertragslohn zu orien-
tieren hat, ersichtlich ist, werden
die Strafgefangenen nach wie vor
nicht kollektivvertraglich entlohnt,
wenngleich es im Begutachtungs-
verfahren durchaus Stimmen gege-
ben hat, die eine »volle« oder
»ortsübliche« Entlohnung gefordert

haben. Dem standen naturgemäß
der Einwand der Finanzierbarkeit,
aber auch in der Struktur des voll-
zuglichen Arbeitswesens begründe-
te Bedenken entgegen. Aus den
verschiedensten Gründen ent-
spricht die Produktivität eines Ge-
fängnisarbeitsplatzes in aller Regel
nicht jener eines Arbeitsplatzes in
der freien Wirtschaft. Diesem Um-
stand Rechnung tragend wurden
für die Arbeitsvergütung der Straf-
gefangenen nicht 100 Prozent des
erwähnten Kollektivvertragslohnes
(der Metallhilfsarbeiterlohn wurde
gewählt, da es mit Rücksicht auf
die Administrierbarkeit nur ein ein-
ziger sein sollte und dieser bereits
anderswo in der österreichischen
Sozialgesetzgebung als Anknüp-
fungspunkt dient), sondern nur 75
Prozent als Ausgangspunkt und
Berechnungsgrundlage gewählt.
Diese 75 Prozent sind einerseits
Beitrags- und Bemessungsgrundla-
ge in der Arbeitslosenversicherung,
andererseits das in einer für 1996
geplanten zweiten Etappe zu errei-
chende Ziel bei der Höhe der
(Brutto)Arbeitsvergütung. Derzeit
beträgt sie nämlich aus Budget-
gründen erst 60 Prozent, wobei die-
se 60 Prozent die niedrigste Vergü-
tungsstufe ausmachen, während
Strafgefangene in der höchsten
Vergütungsstufe das Eineinhalbfa-
che davon verdienen können. 

In absoluten Zahlen heißt das,
daß die Arbeitsvergütung der Straf-
gefangenen seit 1.1.1994 zwischen
45,20 und 67,80 Schilling (oder
rund 6,50 bis 9,50 DM) pro Stunde
beträgt, allerdings (nur) brutto. Bis
zur Novelle lag der Regelung der
Arbeitsvergütung im öStVG ein
»Netto-System« zugrunde. Die
arbeitenden Strafgefangenen beka-
men den im Gesetz bzw. in der je-
weils aktuellen Verordnung ausge-
wiesenen Betrag (zuletzt zwischen
3,50 und 5,80 Schilling bzw. 50 bis
80 Pfennig) ohne weitere Abzüge
(je zur Hälfte als Hausgeld und als
Rücklage). Die schon bisher beste-
hende gesetzliche Verpflichtung
der Strafgefangenen zur Leistung
eines Beitrags zu den Vollzugsko-
sten entfiel, sofern der Strafgefan-
gene sich nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig seiner Arbeits-
pflicht entzog. Mit der Novelle
wurde auf ein »Brutto-System«
umgestellt: Die vorstehend ange-
führten Beträge sind »die Arbeits-

vergütung«. Davon werden aber
vor der Gutschrift an die Strafge-
fangenen der Vollzugskostenbei-
trag in Höhe von 75 Prozent sowie
die Hälfte des Arbeitslosenversi-
cherungsbeitrages (die andere
Hälfte zahlt die Vollzugsverwal-
tung als »Arbeitgeber«) abgezogen.
Der Abzugsposten von 75 Prozent
entspricht in der höchsten Vergü-
tungsstufe in etwa jenem Betrag,
den der Unterhalt eines Strafgefan-
genen im Vollzug tatsächlich ko-
stet. Netto verbleibt den Strafge-
fangenen damit zwischen 9,60 und
14,40 Schilling (rund 1,30 bis 2 DM)
pro Stunde.

Daß die Strafgefangenen nun-
mehr in die Arbeitslosenversiche-
rung einbezogen sind, bedeutet
nicht, daß die Strafgefangenen al-
lein auf Grund des Umstands, in
Haft zu sein, arbeitslosenversi-
chert wären oder automatisch nach
der Entlassung einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld hätten. Es
bedeutet vielmehr, daß arbeitende
Strafgefangene grundsätzlich wie
alle anderen arbeitenden Bürger
auch auf Grund geleisteter Arbeit
und entrichteter Beiträge Anwart-
schaftszeiten für den Anspruch auf
Arbeitslosengeld erwerben kön-
nen. Bisher galt die Zeit im Voll-
zug als sogenannte »neutrale«
Zeit. Ein vor Haftantritt erworbe-
ner Anspruch auf Arbeitslosen-
geld konnte zwar nicht verloren-
gehen, fehlende Versicherungszei-
ten konnten aber im Vollzug trotz
gegebenenfalls jahrelanger zufrie-
denstellender Arbeit nicht wettge-
macht werden. Die Neuregelung
brachte damit keinerlei Privilegie-
rung der Strafgefangenen, sondern
lediglich die Beseitigung einer
bisher systemimmanenten, durch
den Entzug der Freiheit aber sach-
lich nicht rechtfertigbaren Diskri-
minierung der Strafgefangenen.

Konsequenz der Neuregelung:
Die Zahl derer, die nach der Haft-
entlassung auf den Bittstellerstatus
eines Sozialhilfeempfängers verwie-
sen sind, wird reduziert. Zusammen
mit der durch die Erhöhung der Ar-
beitsvergütung bewirkten Erhöhung
der Rücklage, also jenes – nunmehr
auch wertgesicherten – Guthabens,
das die Strafgefangenen bis zur
Entlassung ansparen (müssen),
bedeutet das eine unmittelbare Ver-
besserung der Wiedereingliede-
rungschancen und damit – ange-
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sichts der ernüchternden Rückfalls-
bilanz – einen notwendigen Input
zur Verringerung der Rückfalls-
wahrscheinlichkeit.

Besteht nun in bezug auf dieses
Resozialisierungspaket dieselbe
Gefahr wie sie MÜLLER-DIETZ
für das deutsche Strafvollzugsge-
setz diagnostiziert hat, nämlich ein
Torso zu sein, der zur Ruine wer-
den könnte (vgl. Neue Kriminal-
politik 1992/1, 27 ff.)? Natürlich
ist auch der österreichische Straf-
vollzug nicht vor einem allfälligen
»Diktat der leeren Kassen« gefeit.
Ohne in allzu großen Optimismus
zu verfallen, sollte aber nicht
außer acht gelassen werden, daß
die Neuregelung erst wenige Mo-
nate in Kraft ist, auf Anhieb mehr
als eine Verdoppelung der (Net-
to)Arbeitsvergütung mit sich
gebracht und mit der Einbezie-
hung der Strafgefangenen in die
Arbeitslosenversicherung zumin-
dest auch einen Fuß in die Tür
zum Sozialversicherungssystem
an sich gestellt hat. Eine weitere
Erhöhung der Arbeitsvergütung ist
ebenso geplant wie die Einbezie-
hung der Strafgefangenen auch in
die Kranken- Unfall- und Pen-
sionsversicherung. Vorläufig sollte
jedenfalls den Ankündigungen so-
wohl in der Regierungsvorlage als
auch im Justizausschußbericht,
daß dies nur der erste Schritt sei,
Vertrauen entgegengebracht werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Novelle war die Abschaffung des
Stufenvollzugs. Die Sinnhaftigkeit
der dahinterstehenden Idee, dem
Strafgefangenen zu Beginn eines
längeren Vollzuges mit voller Härte
entgegenzutreten und ihm erst bei
Wohlverhalten über längere
Zeiträume schrittweise Lockerun-
gen zu gewähren, war schon bei
seiner Einführung nicht unumstrit-
ten und wurde zuletzt von nieman-
dem mehr ernsthaft vertreten. Die
einschneidendsten Auswirkungen
brachte die Abschaffung des Stu-
fenvollzugs beim Besuchsverkehr
mit sich: Bisher durften Strafgefan-
gene in der Unterstufe (die minde-
stens ein Viertel der Strafzeit, bei
lebenslangen Freiheitsstrafen min-
destens sieben Jahre, zu dauern
hatte) nur alle vier Wochen einen
Besuch in der Dauer von fünfzehn
Minuten empfangen, in der Mittel-
stufe (mindestens ein Drittel der
verbleibenden Strafzeit, bei lebens-

langen Freiheitsstrafen wiederum
mindestens sieben Jahre) alle drei
Wochen und in der Oberstufe alle
zwei Wochen. Strafgefangene, die
nicht dem Regime des Stufenvoll-
zugs unterlagen, das waren Strafge-
fangene mit einer Strafzeit bis zu
einem Jahr, durften wöchentlich ei-
nen Besuch empfangen. Daß dieses
System angesichts der Bedeutung,
die der Aufrechterhaltung von so-
zialen Bindungen für die Wahrung
der Wiedereingliederungschancen
hat, geradezu kontraproduktiv sein
konnte, liegt auf der Hand.

Seit dem Inkrafttreten der Novel-
le beträgt das Besuchsintervall für
alle Strafgefangenen eine Woche;
gesetzliche Mindestdauer dieses
wöchentlichen Besuches: eine hal-
be Stunde. Wenigstens einmal in-
nerhalb von sechs Wochen ist die
Besuchsdauer auf mindestens eine
Stunde zu verlängern. Erhält ein
Strafgefangener nur selten Besuch
oder hat ein Besucher einen langen
Anreiseweg, so ist die Besuchsdau-
er jedenfalls angemessen zu verlän-
gern. Für größtmögliche Flexibi-
lität sorgt darüber hinaus der
Umstand, daß all das nur der ge-
setzliche Mindeststandard ist und
Strafgefangene im übrigen »so oft
und in dem zeitlichen Ausmaß (Be-
suche) empfangen (dürfen), als de-
ren Abwicklung mit vertretbarem
Aufwand gewährleistet werden
kann« (§ 93 Abs. 1 öStVG). § 93
Abs. 2 öStVG sieht schließlich vor,
daß den Strafgefangenen u.a. »zur
Aufrechterhaltung familiärer und
sonstiger persönlicher Bindungen«
Gelegenheit zum Empfang von Be-
suchen »in geeigneten Räumlich-
keiten« und »in hierfür angemesse-
ner Häufigkeit und Dauer« zu
geben ist, wobei auf eine Überwa-
chung solcher Besuche verzichtet
werden kann, »soweit keine Beden-
ken bestehen«. Was in diesem Rah-
men alles möglich ist, ist noch
nicht ausgelotet.

Erweist sich die österreichische
Besuchsregelung damit großzügi-
ger als die des deutschen StVollzG
(vgl. dessen § 24 Abs. 1: minde-
stens eine Stunde pro Monat; darü-
ber hinaus Sonderbesuche ähnlich
dem § 93 Abs. 2 öStVG), so gilt
dies für den dazu »komplemen-
tären« Bereich des Verkehrs mit
der Außenwelt, nämlich die Mög-
lichkeiten, die Anstalt zu verlassen,
nach wie vor nicht. Nach wie vor
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gibt es in Österreich keinen Haftur-
laub (vgl. demgegenüber § 13
dStVollzG: bis zu 21 Kalendertage
im Jahr). Allerdings wurden die
Möglichkeiten eines gesetzlich
zulässigen Verlassens der Anstalt
erweitert und flexibler gestaltet
(z.B. beim Ausgang im Entlas-
sungsvollzug nach § 147 öStVG:
bisher ein oder zwei Ausgänge in
der Dauer von jeweils höchstens
drei Tagen; nunmehr: ein oder
mehrere Ausgänge – also Wegfall
der strikten Obergrenze –, deren
Höchstdauer bei längeren Reisewe-
gen auf bis zu fünf Tage verlänger-
bar ist; dazu Wegfall der Beschrän-
kung auf Strafzeiten bis zu drei
Jahre bei der Strafunterbrechung;
nach dem neuen § 99a zwei Aus-
gänge im Vierteljahr mit einer
Höchstdauer von jeweils 12, ver-
längerbar auf 48, Stunden aus
wichtigen persönlichen Gründen;
im gelockerten Vollzug zusätzliche
Ausgangsmöglichkeiten).

Weitere Neuerungen im Bereich
des Verkehrs mit der Außenwelt
sind insbesondere ein nunmehr ge-
setzlich verankertes Recht auf Tele-
fonieren aus berücksichtigungs-
würdigen Gründen (§ 96a öStVG;
vgl. demgegenüber § 32 dSt-
VollzG, der nicht einmal einen ein-
geschränkten Rechtsanspruch, son-
dern nur eine Ermächtigung für
den Anstaltsleiter vorsieht, den Ge-
fangenen Telefongespräche zu ge-
statten) sowie die Anpassung der
Überwachung des Briefverkehrs an
die Judikatur des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte in
Straßburg mit praktischen Konse-
quenzen insbesondere im Bereich
des Briefverkehrs mit öffentlichen
Stellen, Rechtsbeiständen und Be-
treuungseinrichtungen.

Zu diesen Schwerpunkten (Ar-
beitsvergütung/Arbeitslosenversi-
cherung, Abschaffung des Stufen-
vollzugs, Verkehr mit der
Außenwelt) kommt eine Fülle von
Detailverbesserungen, die insge-
samt dem angestrebten Ziel (zeit-
gemäße Neugestaltung) Rechnung
tragen und so zu einer Verbesse-
rung des Vollzugsklimas und damit
sowohl der Anhalte- als auch der
Arbeitsbedingungen im Vollzug
beitragen sollen, wie eine großzü-
gigere Regelung des Besitzes von
Gegenständen im Vollzug (z.B.
Recht auf eigene Uhr) oder die
Umwandlung von Vergünstigungen

in Rechte. Das Mischsystem aus
subjektiven Rechten und mögli-
chen Vergünstigungen wurde bei-
behalten, aber nach oben nivelliert.
Bisher im Gesetz namentlich auf-
gezählte und grundsätzlich vom
Anstaltsleiter gewährbare Vergün-
stigungen wurden Rechte (wie
etwa die Teilnahme am gemein-
schaftlichen Fernsehempfang),
während bisher nur mit Genehmi-
gung des Justizministeriums ge-
währbare Vergünstigungen nun-
mehr vom Anstaltsleiter gewährt
werden können (wie z.B. das eige-
ne TV-Gerät für den Häftling).

Abschließend noch einmal die
eingangs gestellte Frage: Wurde
das Ziel erreicht? Zweifellos stellt
die Novelle die bisher umfassend-
ste Reform des österreichischen
Strafvollzugsrechts dar. Nicht nur
der Blick über die Landesgrenzen,
sondern auch die zum Teil noch of-
fenen Forderungen der Grünen, de-
ren Alternativentwurf eine nicht
unmaßgebliche Rolle im Entste-
hungsprozeß der Novelle gespielt
hat (als Denkanstoß einerseits und
als Möglichkeit zur Abgrenzung
andererseits) sowie die Ankündi-
gungen im Bereich der sozialen
Absicherung der Strafgefangenen
sollten erwarten lassen, daß der Re-
formprozeß noch keineswegs abge-
schlossen ist. Resümee daher: ein
wichtiger Schritt in die richtige
Richtung, dem weitere folgen mö-
gen. Schwerpunkte künftiger Über-
legungen müßten dabei – abgese-
hen vom Ausbau der sozialen
Absicherung der Strafgefangenen –
eine Neudefinierung der Vollzugs-
ziele sowie eine Verbesserung des
Rechtsschutzes (einschließlich der
Schaffung von Konfliktregelungs-
möglichkeiten) sein. Ein verstärk-
tes Augenmerk wird aber auch auf
die berechtigten Anliegen und Be-
dürfnisse des Vollzugspersonals zu
legen sein.

Dr. Christian Manquet,
Staatsanwalt beim Jugend-

gerichtshof Wien; früher als
Referent in der Straflegislativ-

sektion des Bundesministeriums
für Justiz u.a. mit Strafvollzugs-

angelegenheiten befaßt.
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